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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauG Vlbg 1972 §30 Abs1;

BauRallg;

Rechtssatz

Einem Nachbarn steht kein subjektiv-ö;entliches Recht auf Geltendmachung fehlender Planunterlagen zu, soweit der

Beschwerdeführer dadurch nicht in der Geltendmachung seiner Rechte nach § 30 Vlbg BauG 1972 betro;en ist. Die

Tatsache allein, daß Planunterlagen aus dem gewerberechtlichen Genehmigungsverfahren Verwendung fanden,

vermag eine Rechtswidrigkeit nicht zu begründen.

Schlagworte
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